
40.Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Breitenworbis am 
21.08.2018 
 
Im öffentlichen Teil der Sitzung  wurden 3 Beschlüsse gefasst, die hiermit amtlich bekannt 
gegeben werden: 
 
1. Beschluss Nr. 20 – 40 – 212 / 2018  vom  21.08.2018 
 1.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Breitenworbis für das Haushaltsjahr  
 2018 
 Die Gemeinde Breitenworbis erlässt auf der Grundlage des § 60 der Thüringer  
 Kommunalordnung (ThürKO), in der zur Zeit gültigen Fassung i.V.m. § 34 der  
 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV), in der zur Zeit gültigen 
 Fassung, die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018. 
 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:   17  Mitglieder 
 davon anwesend:      11  Mitglieder 
 Ja   -   Stimmen:      11  Stimmen 
 Nein – Stimmen:      / 
 Stimmenthaltungen:      / 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der 
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  keiner. 
 Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen. 
 
 Die 1.Nachtragshaushaltssatzung wird nach dem Genehmigungsverfahren für  
 Satzungen amtlich bekannt gegeben. 
 
2. Beschluss Nr. 20 – 40 – 213 / 2018  vom 21.08.2018 
 Beschluss über den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2017 – 2021 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Breitenworbis stimmt dem Finanzplan 2017 – 2021 
 mit dem Investitionsprogramm, zum 1. Nachtragshaushalt 2018, zu. 
 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:   17  Mitglieder 
 davon anwesend:      11  Mitglieder 
 Ja   -   Stimmen:      11  Stimmen 
 Nein – Stimmen:      / 
 Stimmenthaltungen:      / 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der  
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  keiner. 
 Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen. 
 
 
3. Beschluss Nr. 20 – 40 – 214 / 2018  vom 21.08.2018  
 7.Änderung der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die  
 öffentlichen Verkehrsanalgen der Gemeinde Breitenworbis 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Breitenworbis beschließt die 7. Änderung der  
 Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen  
 Verkehrsanlagen der Gemeinde Breitenworbis. 
 



-2- 
 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:   17  Mitglieder 
 davon anwesend:      11  Mitglieder 
 Ja   -  Stimmen:      10  Stimmen 
 Nein – Stimmen:        / 
 Stimmenthaltungen:        1  Stimme 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der 
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:  keiner. 
 Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen. 
 
 Die Satzungsänderung wird nach dem Genehmigungsverfahren für Satzungen  
 amtlich bekannt gegeben. 
 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden 4 Beschlüsse  
   Beschluss Nr.  20 – 40 – 215 / 2018 
   Beschluss Nr.  20 – 40 – 216 / 2018 
   Beschluss Nr.  20 – 40 – 217 / 2018 
   Beschluss Nr.  20 – 40 – 218 / 2018 
gefasst, die nach Wegfall der Vertraulichkeitsgründe amtlich bekannt gegeben werden. 
 
 
 
 
Breitenworbis, den 22.08.2018 
 
 
 
 
Cornelius Fütterer 
Bürgermeister 


